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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Abgeordnete Alfred Dannenberg und Ansgar Schledde (AfD) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz namens der 
Landesregierung  

Richtlinie Wolf und Wolfshilfe: Zahlen und Zahlungen 

Anfrage der Abgeordneten Alfred Dannenberg und Ansgar Schledde (AfD), eingegangen am 
10.08.2023 - Drs. 19/2074  
an die Staatskanzlei übersandt am 14.08.2023 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz namens der 
Landesregierung vom 12.09.2023 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

In der Drucksache 19/1789 werden Zahlen zu Anträgen auf Förderung von Herdenschutzzäunen und 
ihren unterschiedlichen Bearbeitungsstadien angegeben. Der Fragesteller bittet hierzu um genauere 
Informationen und um eine übersichtliche Darstellung der aktuellen Zahlen. 

In der Drucksache 19/1789 spricht die Landesregierung außerdem davon, dass „eine Erweiterung 
des Ermächtigungsrahmens für Präventionsleistungen (…) zwischen den zuständigen Ressorts der 
Landesregierung derzeit abgestimmt“ werde. 

 

1. Wie lauten die Daten zum heutigen Stichtag? Bitte tabellarisch aufschlüsseln nach  

–  Antragsjahr,  

–  wie viele Anträge auf Förderung von Herdenschutzzäunen gestellt wurden, 

–  wie viele Vorbescheide mit bewilligter Summe erteilt wurden, 

–  wie viele Teilauszahlungen der bewilligten Summe erfolgt sind, 

– wie viele Tierhalter Verwendungsnachweise (Abschlussrechnungen, Kontoauszüge etc.) 
eingereicht haben, 

–  wie viele Tierhalter einen Endbescheid erhalten haben und  

–  wie viele Tierhalter eine Restzahlung erhalten haben. 

Die Jahre 2020 und 2021 sind vollständig abgerechnet. Von daher sind in den als Anlagen 1 bis 4 
beigefügten Tabellen die Bearbeitungsstände 15.08.2022 für das Antragsjahr 2020 und 01.03.2023 
für das Antragsjahr 2021 genannt. 

Für die Antragsjahre 2022 und 2023 sind die Tabellen mit den Bearbeitungsständen 21.08.2023 bei-
gefügt. 

Die Teilauszahlungen und Schlusszahlungen sind in den Tabellen jeweils zusammengefasst. 

Alle Antragstellenden erhalten nach Abschluss der Maßnahme einen Endbescheid. 

Alle Antragstellenden, bei denen sich nach der Schlussabrechnung des Verwendungsnachweises 
noch ein positiver Restbetrag ergibt, erhalten eine Restzahlung. 
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Für das Antragsjahr 2022 gibt es 37 noch nicht abgerechnete Vorbescheide (Stand 06.09.2023) mit 
einem Fördervolumen von 559 704,00 Euro. Für das Antragsjahr 2023 gibt es 244 noch nicht abge-
rechnete Vorbescheide mit einem Fördervolumen von 2 706 967,00 Euro. 

Für das Antragsjahr 2022 liegen 15 noch nicht abgerechnete Verwendungsnachweise vor. Die Ge-
samtzahl der abgerechneten Verwendungsnachweise liegt für 2022 bei 435 Anträgen (Stand 
06.09.2023). 

Für das Antragsjahr 2023 liegen ebenfalls 15 noch nicht abgerechnete Verwendungsnachweise vor. 
Die Gesamtzahl der abgerechneten Verwendungsnachweise liegt für 2023 bei 74 Anträgen (Stand 
06.09.2023). 

In den 30 vorliegenden noch nicht abgerechneten Verwendungsnachweisen sind 9 Verwendungs-
nachweise enthalten, die unvollständig eingereicht wurden, weshalb noch Nachforderungen beste-
hen (Stand 06.09.2023). 

 

2. Wie viele Antragsteller haben aktuell trotz bewilligten Vorbescheids noch keine Teilaus-
zahlung erhalten? 

Stand 21.08.2023 haben 271 Antragstellende einen Zuwendungsbescheid erhalten. Jedem Begüns-
tigten steht die Möglichkeit offen, bis zu 70 % der Bewilligungssumme vorab aktiv abzurufen. 136 
Antragstellende haben von dieser Möglichkeit des Mittelabrufes aktuell keinen Gebrauch gemacht. 
Die hiervon betroffene bewilligte Fördersumme beläuft sich auf 1 517 777,00 Euro. Eine Teilauszah-
lung kann erfolgen, sobald die Antragstellenden den Mittelabruf im Original und unterschrieben an 
die Landwirtschaftskammer Niedersachsen senden. 

Welche Gründe bei diesen Antragstellenden vorliegen, den Mittelabruf nicht bei der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen einzureichen, entzieht sich der Kenntnis der Landesregierung. 

 

3. Wie viele Antragsteller haben aktuell trotz Endbescheid noch keine Restzahlung erhal-
ten? 

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen zahlt einmal je Woche Fördermittel für Präventionsmaß-
nahmen und Billigkeitsleitungen aus. 

Stand 05.09.2023 warten 4 Antragstellende auf die Auszahlung des restlichen Förderbetrages. Die 
Festsetzungsbescheide wurden am 31.08.2023 erstellt. Der auszuzahlende Restbetrag beläuft sich 
auf 19 149,92 Euro und wird Ende der 36. KW ausgezahlt. 

 

4. Wird es in Zukunft notwendig sein, komplett in Vorkasse (Herdenschutzzaun) zu gehen, 
bevor Fördergeld fließt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?  

Nein. Grundsätzlich werden Bewilligungen ausschließlich in Höhe der verfügbaren finanziellen Mittel 
ausgesprochen. Diese stehen umgehend zur Verfügung, sodass Antragstellende, welche einen Zu-
wendungsbescheid für einen Herdenschutzzaun erhalten haben, sofort 70 % der bewilligten Förder-
summe über den Mittelabruf als Vorauszahlung erhalten können, ohne einen Nachweis über den 
Kauf eines Herdenschutzzaunes erbringen zu müssen. Lediglich mit 30 % der bewilligten Förder-
summe müssen die Antragstellenden in Vorkasse treten. 

 

5. Wie ist der aktuelle Stand der besagten „Erweiterung des Ermächtigungsrahmens für 
Präventionsleistungen zwischen den zuständigen Ressorts der Landesregierung“? 
Wann stehen die Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung? 

Der Ermächtigungsrahmen für Präventionsleitungen wurde für das aktuelle Haushaltsjahr um 3,754 
Millionen Euro erweitert. Diese Mittel wurden der Landwirtschaftskammer Niedersachsen bereits für 
Auszahlungen an die Tierhalter zur Verfügung gestellt. 
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6. Wie wird zukünftig der konkrete Zahlungszeitraum für Billigkeitszahlungen gestaltet 
sein?1 Sind Änderungen geplant? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?  

Nein, es sind keine Änderungen geplant. Das System hat sich bewährt. Ob ein Wolfsübergriff statt-
gefunden hat, kann in ca. 80 % der Fälle hinreichend sicher durch die Rissbegutachtenden festge-
stellt werden. Nur in ca. 20 % der Fälle sind weitere Nachweise wie z. B. eine Genanalyse für den 
Nachweis der Verursacherschaft notwendig. Dadurch erfolgt die Bearbeitung der Billigkeitsanträge 
sehr kurzfristig, und eine Auszahlung der Billigkeitsleistung kann i.d.R. innerhalb von 2-3 Wochen 
erfolgen - vorausgesetzt, die Tierhaltenden schicken ihren Antrag auf Billigkeitsleistung umgehend 
an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen zurück. 

 Zeitliche Dauer 

Ablauf LWK mindestens maximal 
durchschnitt-

lich 

Billigkeit 

A: Rissprotokollierung 
bis Versand 
Feststellungsbescheid 
„Wolf ja/nein“ 

5 Werktage 20-30 Werktage 7-10 Werktage 

B: Eingang Antrag auf Billig-
keitsleistung bis Versand 
Festsetzungsbescheid 

3 Werktage 10-15 Werktage 7-10 Werktage 

C: Versand Festsetzungsbe-
scheid bis Datum der Aus-
zahlung 

1-2 Werk-
tage 

7-10 Werktage 5-7 Werktage 

 

7.  „Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht; vielmehr entscheidet die 
Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel“. Dieses ist in der „Richtlinie Wolf“2 zu lesen. Wird dieser Passus 
in Zukunft aufgrund eines Mangels an finanziellen Mitteln die Förderungen reduzieren? 
Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?  

Der zitierte Passus entstammt den von der Staatskanzlei veröffentlichten Hinweisen zu Inhalt und 
Gestaltung von Zuwendungsrichtlinien und ist standardmäßig in alle Zuwendungsrichtlinien aufzu-
nehmen. Daher ist diese Formulierung auch in der Richtlinie Wolf enthalten. 

Die Landesregierung plant die zukünftig notwendigen Mittel sachgerecht auf der Grundlage der ak-
tuell zur Verfügung stehenden Daten. Die angesprochene Regelung hat bislang zu keiner Reduktion 
der Förderungen geführt, und es sind keine Gründe erkennbar, die solches vermuten lassen. 

 

  

                                                
1  Niedersächsischer Wolfsmanagementplan, Grundsätze und Leitlinien im Umgang mit freilebenden Wölfen. 

Oktober 2022 
2  Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur Minderung oder Vermeidung 

von durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen Belastungen in Niedersachsen 
(Richtlinie Wolf) RdErl. d. MU v. 15. 5. 2017 - 26-04011/01/010 - 
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8. Wie lauteten die amtlichen Verwaltungsanweisungen zur Zahlung von Billigkeitsleistun-
gen in der Vergangenheit? 

Allgemeingültige „Verwaltungsanweisungen“ (in Form von Erlassen oder Verwaltungsvorschriften) 
hat es bezüglich der Zahlung von Billigkeitsleitungen nicht gegeben. Vielmehr ergeben sich die Re-
gelungen direkt aus der „Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen und Zuwendungen 
zur Minderung oder Vermeidung von durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen Belastungen in 
Niedersachsen (Richtlinie Wolf)“, hier Abschnitt II. 

Diese Regelungen betreffen: 

1. Gegenstand und Voraussetzungen der Billigkeitsleistung 

2. Empfängerinnen und Empfänger der Billigkeitsleistung 

3. Voraussetzungen der Gewährung der Billigkeitsleistung 

4. Art und Umfang, Betragsobergrenze der Billigkeitsleistung 

5. Antragsverfahren und Bewilligung 

und sind somit abschließend und aktuell gültig.  

 

9. Wie werden die amtlichen Verwaltungsanweisungen zur Zahlung von Billigkeitsleistun-
gen zukünftig lauten? 

Zukunftsprognosen zu einer anderweitigen Regelung können derzeit nicht getroffen werden. 

 

 

  

(Verteilt am 14.09.2023) 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3  
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Anlage 4 
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